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Erben von waffenerwerbsscheinpflichtigen Waffen

Vom Erbnehmer ist bei der Fachstelle Waffen eine Erwerbsbewilligung zu
beantragen. Das Gesuch um Erteilung einer Erwerbsbewilligung ist
innerhalb von sechs Monaten nach dem Tod des Erblassers oder der
Erblasserin zu stellen.

Dem Gesuch ist ein Verzeichnis beizulegen, auf welchem die ererbten
Gegenstände unter Angabe von Waffenart, Hersteller oder Herstellerin,
Kaliber, Bezeichnung und Waffennummer einzeln aufgeführt sind. Es ist
vom Erbnehmer zu unterzeichnen.

Sind die Voraussetzungen für die Erteilung der Erwerbsbewilligung
erfüllt, so erteilt die Fachstelle Waffen eine Erwerbsbewilligung für
sämtliche im Verzeichnis aufgeführten Gegenstände.

(Art. 17 Waffenverordnung)
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Formalitäten

Das Vorgehen zur Erlangung einer Erwerbsbewilligung ist unter
der Rubrik „Erwerb von Waffen“ ersichtlich.

Bei Unklarheiten zu den Formalitäten oder zu genauen
Waffendaten (Typisierung) steht Ihnen die Fachstelle Waffen
unter waffenfachstelle@kapo.tg.ch oder 058 345 22 82 gerne zur
Verfügung.
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Erben von nicht erwerbsbewilligungspflichtigen Waffen

Zwischen Erbverwalter und Erbnehmer ist ein Vertrag zu erstellen
(kann sich unter Umständen um ein und dieselbe Person handeln).
Der Vertrag ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Tod des
Erblassers oder der Erblasserin zu erstellen.

Dem Vertrag ist ein Verzeichnis beizulegen, auf welchem die ererbten
Gegenstände unter Angabe von Waffenart, Hersteller oder Herstellerin,
Kaliber, Bezeichnung und Waffennummer einzeln aufgeführt sind. Es
ist vom Erbnehmer zu unterzeichnen.

Der Vertrag sowie das Verzeichnis sind der Fachstelle Waffen
einzureichen.

(Art. 17 Waffenverordnung)
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Beispiel Vertragsform

Waffenübertragungsvertrag

Das Formular ist bei den
Polizeiposten oder unter
www.kapo.tg.ch/waffenfachstelle
erhältlich.
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Ihre Kontaktadresse

Kantonspolizei Thurgau
Einsatzabteilung
Fachstelle Waffen/Sprengstoff
Zürcherstrasse 325
8500 Frauenfeld

Telefon 058 345 22 82 waffenfachstelle@kapo.tg.ch
www.kapo.tg.ch/waffenfachstelle
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